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7179 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Gesundheitsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 10. Dezember 2004 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Blutsicherheitsgesetz 1999, das Arzneimittelgesetz und das 
Bundesgesetz über Krankenanstalten und Kuranstalten geändert werden 

Der vorliegende Gesetzesbeschluss dient der Umsetzung der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Gewinnung, 
Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem Blut und Blutbestandteilen und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Umsetzung der Richtlinie 2004/33/EG der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
bestimmter technischer Anforderungen für Blut und Blutbestandteile und enthält folgende 
Regelungsschwerpunkte: 
Festlegung von Qualität und Sicherheitsstandards für die Gewinnung und Testung von menschlichem 
Blut und Blutbestandteilen unabhängig von ihrem Bestimmungszweck, sowie für ihre Verarbeitung, 
Lagerung und Verteilung, sofern sie zu Transfusionszwecken bestimmt sind, damit ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist. 
Festlegung von technischen Anforderungen, welche die Übertragung von Krankheiten durch Blut und 
Blutbestandteile verhindern und ein hohes Niveau an Qualität und Sicherheit gewährleisten. 

Der Gesundheitsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 16. Dezember 2004 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch 
zu erheben. 
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 Berichterstatterin Vorsitzende 

 


